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Prüfung 5. Kyu (Gelber Patch) 

1 Eigene Bodenlage 1.1 Dynamisches Aufstehen aus der Bodenlage mit Falltechniken 

2 Bodenlage des Gegenübers 2.1 Sicherungstechnik zur Fixierung und Fesselung in Bauchlage nach 

Überführung aus der Rückenlage 

3 Abwehrmaßnahmen 3.1 Abwehrtechniken mit den Händen und Armen in Anwendung 

4 Distanzmanagement 4.1 Atemitechniken mit Händen und Fäusten 

5 Techniken bei schwerwiegen-

den Angriffen 

5.1 Knie- und Ellenbogentechniken vor Überwältigung 

6 Überwältigung in die  

Bodenlage 

6.1 Überwältigung aus frontaler Position nach hinten bzw. vorne 

6.2 Verbindung der Überwältigungstechniken nach hinten und vorne 

7 Kontrolle über das Gegenüber 7.1 Kontrollposition für Fesselung/Durchsuchung im Stand 

8 Einsatz und Schutz der  

Ausrüstung 

Zu dieser Graduierung wird dieses Prüfungsfach nicht geprüft. 

9 Messerabwehr Zu dieser Graduierung wird dieses Prüfungsfach nicht geprüft. 

10 Spezielle Anwendungsformen Zu dieser Graduierung wird dieses Prüfungsfach nicht geprüft. 

11 Taktische Handlungen Systematische, zielgerichtete und situationsangepasste Anwendung von 

Techniken, Bewegungen und Verhaltensweisen zur effektiven und 

rechtskonformen Lösung der entsprechenden Prüfungsaufgaben; wäh-

rend der gesamten Prüfung 

12 Verbale und nonverbale Kom-

munikation 

Kommunikation im Team und mit dem Angreifer während der gesamten 

Prüfung 

13 Angriffs- und Partnerverhalten Verhalten als Prüfling wie auch als Partner während der gesamten Prü-

fung 

14 Verhältnismäßigkeit und 

Rechtskonformität 

Kernprinzip des behördlichen Handelns während der gesamten Prüfung; 

Einklang der Handlungen und eingesetzten Techniken mit den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften 

 

Hinweis: Bei der Prüfung in dienstlicher Kleidung mit Ausstattung trägt der Prüfling geeignete und 

angemessene Schutzausrüstung (mindestens Tief- und Mundschutz sowie ggf. weitere Schutzaus-

rüstung). Die Verwendung von scharfen Waffen ist auszuschließen. 

.
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1 Eigene Bodenlage 

 

Gerät man aufgrund der Situation in eine un-

günstige Bodenposition oder kann einen Sturz 

nicht mehr verhindern, gilt es, sich sofort best-

möglich zu schützen und die eigene Lage so 

rasch wie möglich zu verbessern, um schnellst-

möglich wieder in den Stand zu kommen. 

 

1.1. Dynamisches Aufstehen aus der 

Bodenlage mit Falltechniken 

Der Prüfling befindet sich nach einer Falltech-

nik in Rückenlage am Boden und ist mit 

Schutzausrüstung (siehe "Besondere Hin-

weise") ausgestattet. Ein stehender Angreifer 

bewegt sich aktiv und dynamisch um den Prüf-

ling herum. Der Prüfer kann die Aufgabe vari-

ieren, indem er die Geschwindigkeit oder die 

Art der Angreiferbewegung ändert, um den 

Schwierigkeitsgrad entsprechend anzupassen. 

Der Prüfling demonstriert hierbei: 

• Falltechniken: 

Der Prüfling führt mindestens eine der 

folgenden Falltechniken nach eigener 

Wahl ohne oder mit Angreifereinwir-

kung unter Beachtung der eigenen Aus-

rüstung aus: 

▪ Sturz seitwärts 

▪ Sturz vorwärts 

▪ Sturz rückwärts 

Die Falltechnik dient dazu, die Bewe-

gung zum Aufstehen zu unterstützen 

und den Kontakt mit dem Boden kon-

trolliert abzufangen. Dabei wird der 

beim Aufschlag des Körpers entste-

hende Impuls auf eine möglichst große, 

aber relativ unempfindliche Fläche ver-

teilt. Bei Falltechniken wird im Moment 

des Bodenkontaktes ausgeatmet (Ver-

meidung von Pressatmung). 

• Bewegungsformen am Boden: 

Vor dem kontrollierten, dynamischen 

Aufstehen unter Beachtung der Eigensi-

cherung (frontale Ausrichtung zum Ge-

genüber) zeigt der Prüfling eine oder 

mehrere der folgenden Bewegungsfor-

men am Boden: 

▪ Gleiten 

▪ Auslagewechsel 

▪ Verteidigungsstellung 

Diese Bewegungen dienen dazu, die Position 

zum Gegner zu verbessern und sich vor Angrif-

fen zu schützen. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, in einer 

dynamischen Situation aus der Boden-

lage in den Stand zu kommen. 

• Anwendung von Falltechniken zur Un-

terstützung des Aufstehens und zur Ei-

gensicherung. 

• Anwendung von Bewegungsformen am 

Boden zur Verbesserung der Position 

und zum Schutz. 

• Anpassung der Bewegung an einen sich 

bewegenden Gegner. 

• Schulung der räumlichen Wahrneh-

mung und des Timings. 

• Förderung der Fähigkeit, unter Druck 

handlungsfähig zu bleiben. 

Verhalten des Gegenübers: 

Der Angreifer bewegt sich aktiv und dynamisch 

um den Prüfling herum. Während der Bewe-

gungsformen des Prüflings am Boden hält sich 

der Angreifer außerhalb dessen direkten Ein-

wirkungsbereichs, provoziert aber durch seine 

Bewegungen die Aktionen des Prüflings. Beim 

Aufstehen des Prüflings simuliert der Angreifer 

potenzielle Angriffe, um die Notwendigkeit des 

gesicherten Aufstehens zu verdeutlichen. 
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Bewertung:  

Bewertet werden die Sicherheit und Effektivi-

tät der Falltechniken, die Anwendung der Be-

wegungsformen, die Anpassungsfähigkeit des 

Prüflings an die Angreiferbewegung, die Kon-

trolle über die eigene Bewegung und die de-

monstrierte Eigensicherung. 

Besondere Hinweise: 

Der Prüfling trägt seine dienstliche Ausstat-

tung. 

 

 

2 Bodenlage des Gegenübers 

 

Nach der Überwältigung eines Angreifers vom 

Stand zum Boden ergeben sich – abhängig 

vom Verhalten des Gegenübers – verschie-

dene Positionen in der Bodenlage, die es zu 

bewältigen gilt. Diese sollen in eine taktisch 

sinnvolle Position zur Fesselung, Durchsu-

chung und/oder Fixierung zum Verbringen 

überführt werden, wobei der notwendige 

Überblick über die Gesamtsituation erhalten 

bleiben muss. 

 

2.1 Sicherungstechnik zur Fixierung 

und Fesselung in Bauchlage nach Über-

führung aus der Rückenlage  

Der Prüfling nimmt am Angreifer eine beliebige 

Bodentechnik ein, bei der der Angreifer in Rü-

ckenlage kontrolliert wird. Hierbei antizipiert 

der Prüfling die Bewegungen seines Angreifers 

und passt seine Kontrolle an, um den Angreifer 

daran zu hindern, die Kontrolle zu erlangen 

und/oder aufzustehen. Dabei bringt er den An-

greifer in die Bauchlage, um ihn mithilfe einer 

Sicherungstechnik kontrolliert am Boden zu fi-

xieren und die Fesselung zu ermöglichen. Der 

Prüfer kann die Aufgabe variieren, indem er 

die Geschwindigkeit oder die Art der 

Angreiferbewegung ändert, um den Schwierig-

keitsgrad entsprechend anzupassen. Zudem 

ist eine sinnhafte Zusammenführung mit Prü-

fungsfach 7 möglich, indem der Angreifer vom 

Prüfling nach erfolgter Angriffshandlung zu Bo-

den gebracht wird. 

Der Prüfling demonstriert hierbei: 

• Bodentechniken: 

Der Prüfling führt mindestens eine der 

folgenden Techniken nach eigener 

Wahl unter Beachtung der eigenen Aus-

rüstung aus: 

▪ Seitliche Position 

▪ Kreuzposition 

▪ Reitposition 

▪ Knie auf Brust 

Die Technik dient dazu, den Gegner in 

der Bodenlage durch Kontrolle des Kop-

fes, der Schulterachse, und/oder der 

Hüfte zu fixieren und einen Übergang zu 

weiterführenden Techniken zu schaf-

fen. Hierbei wird der Gegner mit dem 

eigenen Körper belastet, d.h. durch Ge-

wichtsverlagerung und Ausatmen. 

• Hebeltechniken: 

Zum Drehen in die Bauchlage und zum 

Fixieren des Gegners am Boden er-

scheinen verschiedene Hebeltechniken 

zielführend, die z.B. gegen Ellenbogen- 

und Schultereckgelenk wirken und die 

notwendige Kontrolle sowie Reaktionen 

am Boden bezwecken. Das Prinzip der 

Hebeltechniken beruht darauf, Gelenke 

gegen ihre natürliche Bewegungsrich-

tung oder über ihre Bewegungsfähig-

keit hinauszubewegen. Die Wirkung ei-

nes Hebels ist in erster Linie abhängig 

von der Hebellänge, der Hebelunter-

stützungsfläche, dem Freiheitsgrad des 

Gelenkes sowie der Schmerzempfind-

lichkeit des Angreifers.  
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• Sicherungstechniken: 

Der Prüfling führt zum Festlegen in der 

Bauchlage mit dem Ziel der Fesselung 

mind. eine Sicherungstechnik aus, d.h. 

Einnahme einer Position am Boden zur 

Fesselung. 

Die genaue Ausgestaltung der Fesse-

lungsposition orientiert sich an den Vor-

gaben der zuständigen Behörde. Es 

werden Techniken gezeigt, die eine ef-

fektive und sichere Kontrolle des An-

greifers gewährleisten, um dessen 

Handlungsfähigkeit einzuschränken. 

Das Prinzip der Sicherungstechniken 

beruht darauf, den Angreifer durch He-

bel- und Haltetechniken oder sonstige 

Techniken so unter Kontrolle zu halten, 

dass er zwingend fixiert, aufgehoben 

und/oder abtransportiert werden kann. 

Hierbei kann der Angreifer auf den Ver-

teidiger und dessen Ausrüstung nicht 

mehr einwirken. Beim Übergang von ei-

ner Sicherungstechnik zur nächsten 

muss die neue Sicherung aufgebaut 

sein, bevor die vorherige gelöst wird. 

Eine sinnvolle Zusammenführung mit dem Prü-

fungsfächern 2 (Bodenlage des Gegenübers) 

und 6 (Überwältigung in die Bodenlage) ist 

möglich. Dabei werden in einem Zeitraum von 

mindestens 60 Sekunden die Überwältigungs-

techniken nach vorn und hinten wiederholt an 

mindestens 2 Angreifern ausgeführt. Innerhalb 

dieser Zeit verhindert jeder Angreifer einmalig 

durch eine entsprechende Gegenreaktion wie 

Gegenbewegung, Sperren, Losreißen oder 

durch sonstige Störhandlungen, die ange-

setzte Überwältigungstechnik, sodass die 

Überwältigung zum Boden auf andere Weise 

fortgeführt werden muss. Nach jeder erfolgten 

Überwältigung muss eine Fesselungsposition 

erreicht werden. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, eine Kon-

trollposition am Boden an eine 

veränderte Lage des Gegners anzupas-

sen und zu verbessern. 

• Anwendung von Sicherungstechniken in 

der Bauchlage, um die Kontrolle zu ge-

währleisten. 

• Anwendung von Hebeltechniken, um 

eine Drehung von der Rückenlage in die 

Bauchlage zu ermöglichen. 

• Förderung eines situationsgerechten 

Handelns am Boden unter Belastung. 

Verhalten des Gegenübers: 

Der Angreifer befindet sich in Rückenlage und 

wird mittels einer Technik am Boden kontrol-

liert.  

Bewertung:  

Bewertet werden die Kontrolle des Angreifers 

während des gesamten Ablaufs, die Effektivi-

tät der Sicherungstechnik in der Bauchlage so-

wie die korrekte Ausführung der Hebeltechni-

ken zum Drehen und Sichern des Angreifers 

unter Beachtung der Vermeidung des lagebe-

dingten Atemstillstandstods. 

Besondere Hinweise: 

Zeigt der Angreifer die Wirksamkeit der Tech-

niken an (z.B. durch Abklopfen oder Ruf), ist 

die Technik in der Prüfung zu lockern, um eine 

Verletzung des Angreifers zu vermeiden.  

 

 

3 Abwehrmaßnahmen 

 

In Angriffssituationen geht es darum, die Initi-

ative des Angreifers zu durchbrechen und die 

Sicherheit für die eigene als auch für andere 

Personen wiederherzustellen. Abwehrmaßnah-

men sind alle Techniken und Verhaltenswei-

sen, die darauf abzielen, einen Angriff zu un-

terbinden, zu neutralisieren oder dessen Wir-

kung zu minimieren. Eine effektive 



Arbeitspapier 5. Kyu            7 

 
 
Abwehrmaßnahme ist nie ein Selbstzweck, 

sondern immer der erste Schritt, um aus einer 

potenziell gefährlichen Situation herauszukom-

men, Dritte zu schützen und gegebenenfalls in 

eine kontrollierte Gegenaktion überzugehen. 

 

3.1 Abwehrtechniken mit den Händen 

und den Armen in Anwendung 

Der Prüfling schützt sich im Verlauf der Übung 

mit passiven und aktiven Abwehrtechniken ge-

gen verschiedene Schläge und Stöße des An-

greifers zum Kopf und Körper. Hierbei muss 

der Prüfling die Techniken effektiv und ökono-

misch anwenden, um die simulierten Angriffe 

abzuwehren und sich zu schützen. Der Prüfer 

kann die Aufgabe variieren, indem er die Ge-

schwindigkeit der Angriffe, die Angriffsfolge 

und/oder den festgelegten Zeitraum von min-

destens 60 Sekunden ändert, um den Schwie-

rigkeitsgrad entsprechend anzupassen. Zudem 

ist eine sinnhafte Zusammenführung mit Prü-

fungsfach 4 (Distanzmanagement) sowie 5 

(Techniken bei schwerwiegenden Angriffen) 

möglich, in dem ein oder mehrere Angreifer 

dem Prüfling neben Angriffen auch Ziele für 

Schlag- und Stoßtechniken (Atemitechniken) 

auf Handpratzen gibt. 

Der Prüfling demonstriert hierbei mind. zwei 

unterschiedliche Abwehrtechniken zur Vermei-

dung von Atemitreffern bzw. Abwehr von Kon-

taktangriffen.  

Folgende Abwehrtechniken kommen u.a. im 

Sinne der Prüfungsaufgabe unter Beachtung 

der eigenen Ausrüstung in Betracht: 

▪ Passivblock am Kopf und 
Rumpf 

▪ Aktiver Unterarmblock nach 
innen oder außen 

▪ Abwehrtechniken mit der 
Hand 

Das Prinzip der Abwehrtechniken beruht da-

rauf, sich mit Hilfe der Extremitäten (Hände, 

Arme, Füße, Beine) aktiv oder passiv bestmög-

lich zu schützen. Mit Hilfe der Abwehrtechni-

ken können Atemiangriffe abgeleitet, umgelei-

tet, weitergeleitet oder abgestoppt sowie Kon-

taktangriffe gesprengt oder gelöst werden. 

Hierbei schützt der freie Arm den Verteidiger 

oder kontrolliert den Angreifer. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, Abwehr-

techniken unter konditioneller Belas-

tung korrekt und effektiv anzuwenden. 

• Schulung der Ausdauer und mentalen 

Stärke, um auch bei Ermüdung hand-

lungsfähig zu bleiben. 

• Verbesserung der Reaktionsfähigkeit, 

Umstellungsfähigkeit und des Timings 

unter Belastung, sowie der Umfeldsi-

cherung. 

• Förderung der praktischen Anwendbar-

keit von Abwehrtechniken in realisti-

schen Szenarien, insbesondere im Hin-

blick auf den behördlichen Kontext. 

• Eigensicherung des Prüflings. 

Verhalten des Gegenübers: 

Der Angreifer steht frontal zum Prüfling in 

Reichweite für Angriffe mittels Schlägen und 

Stößen mit der offenen Hand oder Faust zum 

Kopf und Rumpf. Er führt die entsprechenden 

Angriffe in abgesprochener oder freier Reihen-

folge so aus, dass es dem Prüfling möglich ist, 

diese abzuwehren aber auch stetig seine Ab-

wehrtechniken anpassen zu müssen. Hierbei 

verwendet er entsprechende Schutzausstat-

tung, wie z.B. Handpratzen oder Faustschüt-

zer, um den Prüfling treffen zu können, ohne 

diesen zu verletzen. 

Bewertung:  

Bewertet werden die korrekte technische Aus-

führung der Abwehrtechniken während der ge-

samten Übung, die Aufrechterhaltung der Ef-

fektivität der Abwehr unter Belastung, 
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Reaktionsgeschwindigkeit und Timing, Kombi-

nationsfähigkeit der verschiedenen Abwehr-

techniken, deren situationsgerechte Auswahl 

und Anwendung sowie die konditionelle Ver-

fassung und das Durchhaltevermögen. 

Besondere Hinweise: 

Eine sinnvolle Zusammenführung mit dem Prü-

fungsfächern 4 und 5 bedeutet, dass ein naht-

loser Übergang zwischen Abwehr und Gegen-

angriff (mit Atemitechniken) bzw. Atemitech-

niken und Überwältigung erwartet wird. 

 

 

4 Distanzmanagement 

 

Distanzmanagement ist die bewusste und stra-

tegische Kontrolle des Raumes zwischen Ver-

teidiger, Dritten und potenziellen Angreifern. 

Es geht darum, die optimale Entfernung zu 

wählen und zu halten, um entweder einen An-

griff zu verhindern, eine Abwehrmaßnahme 

einzuleiten oder eine eigene Technik effektiv 

durchzuführen. 

Das Ziel von effektivem Distanzmanagement 

ist es, die Initiative zu behalten. Es ermöglicht 

dem Verteidiger, sich in Sicherheit zu bringen, 

einen geeigneten Moment für eine Gegenak-

tion abzuwarten oder die Situation zu deeska-

lieren, bevor sie überhaupt eskaliert. Wer die 

Distanz beherrscht, beherrscht oft auch die 

Konfrontation. 

Grundsätzlich lassen sich hierbei die drei fol-

genden Zonen unterscheiden: 

• Nahe Distanz: Der Angreifer erreicht di-

rekt den Verteidiger u.a. mit Schlägen, 

Tritten oder Griffen. Es gilt diese Zone 

zu vermeiden, schnell zu durchqueren, 

um sie zu kontrollieren, oder in ihr si-

cher zu agieren, wenn ein Kontakt un-

umgänglich ist. 

• Mittlere Distanz: Der Angreifer kann 

den Verteidiger mit ausgestreckten 

Gliedmaßen erreichen, wobei dem Ver-

teidiger noch genug Zeit bleibt, um zu 

reagieren oder selbst eine Technik vor-

zubereiten. In dieser Zone versucht der 

Verteidiger zu bleiben, um Angriffe ab-

zuwehren oder um seine eigene Taktik 

zu entwickeln, bevor der Gegner zu nah 

herankommt. 

• Sichere Distanz: In dieser Entfernung 

können sich weder der Verteidiger noch 

ein potenzieller Angreifer ohne Waffen 

direkt erreichen. Von hier aus kann der 

Verteidiger die Situation einschätzen, 

beobachten, sich mental auf eine mög-

liche Konfrontation vorbereiten oder so-

gar komplett aus der Gefahrenzone zu-

rückziehen. 

 

4.1 Atemitechniken mit Händen und 

Fäusten zum Distanz nehmen und hal-

ten in Anwendung 

Der Prüfling setzt Atemitechniken mit Händen 

oder Fäusten ein, um die Distanz zum Angrei-

fer zu kontrollieren. Dies beinhaltet sowohl das 

Schaffen von Distanz (um sich zu entfernen) 

als auch das Aufrechterhalten von Distanz (um 

den Gegner auf Abstand zu halten). Hierbei 

muss der Prüfling die Techniken effektiv und 

ökonomisch anwenden, um die freien oder 

vorgegeben Ziele des Angreifers mittels Hand-

pratzen und/oder Schlagpolstern zu treffen 

und ihn so auf Distanz zu halten. Der Prüfer 

kann die Aufgabe variieren, indem er die Ge-

schwindigkeit der Zielanzeige, die Zielfolge 

und/oder den festgelegten Zeitraum von min-

destens 60 Sekunden ändert, um den Schwie-

rigkeitsgrad entsprechend anzupassen. Zudem 

ist eine sinnvolle Verknüpfung mit Prüfungs-

fach 3 (Abwehrtechniken) sowie 5 (Techniken 

bei schwerwiegenden Angriffen) möglich.  
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Der Prüfling demonstriert hierbei mind. zwei 

unterschiedliche Atemitechniken zum Distanz-

management. 

Folgende Atemitechniken kommen u.a. im 

Sinne der Prüfungsaufgabe unter Beachtung 

der eigenen Ausrüstung in Betracht: 

▪ Handballenschläge/-stöße 

▪ Faustschläge/-stöße 

Das Prinzip der Atemitechniken beruht darauf, 

dass eine Schlag-, Stoß- oder Tritttechnik mit 

möglichst kleiner Auftrefffläche und großem 

Impuls ausgeführt wird, für einen Moment 

Kontakt mit der fremden Masse aufnimmt und 

den Impuls über die Auftrefffläche auf diese 

überträgt. Atemitechniken sind grundsätzlich 

mit geeigneten Bewegungsformen zu unter-

stützen. Atemitechniken sind auf geeignete 

Körperstellen des Angreifers gerichtet. In der 

Prüfung werden Atemitechniken dynamisch 

ausgeführt und kurz vor dem Ziel abgestoppt. 

Die Ausführungen sind gleichseitig oder un-

gleichseitig möglich. Stöße verlaufen zumin-

dest in der Endphase geradlinig, der Hüftein-

satz ist deutlich erkennbar. Schläge und Tritte 

verlaufen halbkreisförmig. Auf Eigenschutz 

(z.B. Deckung durch die freie Hand) ist zu ach-

ten. Bis unmittelbar vor dem Auftreffen bleibt 

die ausführende Gliedmaße locker vorge-

spannt, erst kurz vor dem Kontakt sorgt die 

explosive, kurze Gesamtkörperspannung für 

eine maximale Kraftübertragung. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, Atemi-

techniken effektiv zur Kontrolle der Dis-

tanz einzusetzen. 

• Schulung des situationsgerechten Han-

delns bei der Distanzkontrolle. 

• Verbesserung der Reaktionsfähigkeit 

und des Timings. 

• Förderung der praktischen Anwendbar-

keit von Atemitechniken in realistischen 

Szenarien. 

• Eigensicherung des Prüflings. 

Verhalten des Gegenübers: 

Der Angreifer steht frontal zum Prüfling außer-

halb der Reichweite für Angriffe mittels 

Schläge und Stößen mit der Hand und Faust. 

Er bietet dem Prüfling möglichst eindeutige 

Ziele mittels Handpratzen und/oder Schlag-

polstern in abgesprochener oder freier Reihen-

folge an, indem er die Distanz verkürzt. Es soll 

dem Prüfling möglich sein, diese zu treffen 

aber auch stetig seine Atemitechniken anpas-

sen zu müssen.  

Bewertung:  

Bewertet werden die korrekte technische Aus-

führung der Atemitechniken während der ge-

samten Übung, effektives Distanzmanagement 

in der Übungssituation, situationsgerechte 

Wahl der Atemitechnik, Kombinationsfähigkeit 

der verschiedenen Atemitechniken, Anpassung 

der Technikwahl an die Ausrüstung des Geg-

ners und die Verteidigungsfähigkeit in Kombi-

nation mit Distanzmanagement sowie die kon-

ditionelle Verfassung und das Durchhaltever-

mögen. 

Besondere Hinweise: 

Die sinnvolle Zusammenführung mit dem Prü-

fungsfach 3 und 5 bedeutet, dass ein nahtloser 

Übergang zwischen Abwehr und Gegenangriff 

(mit Atemitechniken) bzw. Atemitechniken und 

Überwältigung erwartet wird. 

 

 

5 Techniken bei schwerwiegenden 

Angriffen 

 

Dieses Prüfungsfach behandelt die spezialisier-

ten und oft lebensrettenden Techniken und 

Handlungen, die bei Angriffen zum Einsatz 

kommen, die eine unmittelbare und erhebliche 

Gefahr für Leib oder Leben darstellen. Hier 
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geht es um Szenarien, in denen der Angreifer 

jemandem aus Nahdistanz mit voller Absicht 

schwerste Verletzungen zufügen oder sogar 

töten will. Die Techniken sind darauf ausge-

legt, die Bedrohung schnellstmöglich zu neut-

ralisieren und die Kontrolle über die Situation 

zu erlangen. Dies können z.B. schwerste kör-

perliche Angriffe sein (Abwehr von Würgean-

griffen, Bodenkampfstrategien bei Überlegen-

heit des Gegners, Verteidigung gegen gezielte 

Tritte und Schläge gegen Kopf und Körper, Be-

freiung aus Fixierungen und/oder Abwehr ge-

gen mehrere Angreifer; ohne, dass die Gele-

genheit zur legalen Nutzung von Einsatzmit-

teln besteht. Entsprechend dynamisch und 

entschlossen müssen Techniken mit hoher 

Präzision und unter immensem Stress einge-

setzt werden. 

 

5.1 Knie- und Ellenbogentechniken vor 

Überwältigung 

Der Prüfling setzt Atemitechniken mit Knie und 

Ellenbogen gegen einen vermeintlich überle-

genen Angreifer ein, dessen Widerstand es bei 

der Überwältigung zu brechen gilt. Ohne den 

gezielten und verhältnismäßigen Einsatz dieser 

Techniken droht dem Prüfling z.B. selbst in die 

Bodenlage gebracht zu werden und massiven 

Angriffshandlungen ausgesetzt zu werden. Die 

Überwältigungstechnik hierbei steht dem Prüf-

ling grundsätzlich frei. Es wird aber empfohlen 

dieselbe Technik wie im Prüfungsfach 6 (Über-

wältigung in die Bodenlage) im Sinne eines 

durchdachten Handlungskomplexes zu ver-

wenden. 

• Knietechnik: 

Atemitechnik im Stand mit dem angehobenen 

Knie und angewinkeltem Unterschenkel. Aus-

führung geradlinig (Stoß), halbkreisförmig 

(Schlag) und kombiniert. Die Ausführung ist in 

alle Richtungen möglich (von vertikal bis hori-

zontal). 

• Ellenbogentechnik: 

Der angewinkelte Ellenbogen wird geradlinig 

oder halbkreisförmig zum Ziel gebracht. Ober- 

und Unterarm bilden einen spitzen Winkel, die 

Muskulatur ist im Moment des Auftreffens an-

gespannt. Ellenbogenschläge werden durch 

Mitdrehen von Hüfte und/oder Rumpf in 

Schlagrichtung verstärkt. Ellenbogenstöße 

werden durch Verlagerung des Körperschwer-

punktes bzw. Ausfallschritte in Stoßrichtung 

unterstützt. Die freie Hand unterstützt, nimmt 

Kontakt zum Gegner auf oder schützt den Ver-

teidiger. Auftrefffläche ist, je nach Ausfüh-

rungsform, der Bereich unmittelbar unter- 

oder oberhalb des Ellenbogengelenks oder die 

Ellenbogenspitze. 

Eine sinnvolle Verknüpfung mit Prüfungsfach 3 

(Abwehrtechniken) und 4 (Distanzmanage-

ment) ist wie dort beschrieben möglich. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, Knie- und 

Ellenbogentechniken effektiv zur Ab-

wehr schwerwiegender Angriffe einzu-

setzen. 

• Schulung des situationsgerechten Han-

delns in Notwehrsituationen. 

• Verbesserung der Reaktionsfähigkeit 

und des Timings unter hohem Stress. 

• Förderung der praktischen Anwendbar-

keit von Knie- und Ellenbogentechniken  

• Anpassung der Technikwahl an die spe-

zifischen Herausforderungen von Ein-

satzsituationen. 

Bewertung:  

Bewertet werden die korrekte technische Aus-

führung der Knie- und Ellenbogentechniken 

zur Überwältigung des Angreifenden sowie de-

ren effektiver Einsatz zur Abwehr des schwer-

wiegenden Angriffs in dem dargestellten Sze-

nario. Darüber hinaus müssen die Techniken 

sinnvoll in Kombination mit einer Überwälti-

gungstechnik zum Boden demonstriert wer-

den. Entsprechend ist die 
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Kombinationsfähigkeit ebenfalls zu bewerten 

und stellt den Kern der Verteidigungsfähigkeit 

dar. Der Fokus liegt auf der praktischen An-

wendung der Techniken in der realistischen Si-

tuation. 

Besondere Hinweise: 

Die Techniken und Handlungen bei schwerwie-

genden Angriffen werden unter hohem Reali-

tätsbezug geprüft. Dies beinhaltet das Tragen 

von notwendiger Schutzausrüstung, das Ein-

beziehen von Hindernissen und eine entspre-

chende Simulation von Stressfaktoren. Dies er-

fordert höchste Konzentration und Disziplin. 

Eine sinnvolle Zusammenführung mit dem Prü-

fungsfach 3 und 4 kann vorgenommen wer-

den. Dies bedeutet, dass ein nahtloser Über-

gang zwischen Abwehr, Gegenangriff (mit 

Atemitechniken) und der anschließenden 

Überwältigung erwartet wird. 

 

 

6 Überwältigung in die Bodenlage 

 

Die Überwältigung in die Bodenlage umfasst 

die kontrollierte und sichere Anwendung von 

Techniken, um eine stehende, widerständige 

oder angreifende Person zu Boden zu bringen 

und dort zu fixieren. Dies erfolgt mit dem Ziel 

eine Konfrontation im Stand umgehend durch 

eine dominante Position am Boden zu been-

den, in der der Angreifer sicher kontrolliert und 

gefesselt sowie abgeführt werden kann. Dieser 

Übergang stellt eine der häufigsten und kri-

tischsten Phasen bei einer körperlichen Ausei-

nandersetzung dar, da in der Nahdistanz auf 

das eigene Gleichgewicht durch geeignete Be-

wegungsformen geachtet werden muss. 

 

6.1 Überwältigung aus frontaler Posi-

tion nach hinten und vorne 

Der Prüfling demonstriert Techniken, um einen 
Angreifer aus einer frontalen Position in die Bo-
denlage zu bringen (Überwältigung). Dies be-
inhaltet jeweils eine Technik, bei dem der An-
greifer nach vorne oder nach hinten zu Boden 
gebracht wird. Hierzu kommen u.a. folgende 
Techniken im Sinne der Prüfungsaufgabe un-
ter Beachtung der eigenen Ausrüstung und der 
Eigensicherung in Betracht: 

▪ Wurftechniken, wie z.B. Beinstellen 

und Körperabbiegen 

Das Prinzip der Wurftechniken beruht da-

rauf, den Angreifer nach Möglichkeit zu-

nächst unter Ausnutzung seiner Kraft und 

Bewegung zu destabilisieren und nachfol-

gend durch Wegschlagen bzw. Sperren 

der Unterstützungsfläche oder durch Aus-

heben zu Fall zu bringen. 

▪ Übergänge vom Stand zum Boden, wie 

z.B. Kopfklammerwurf 

Das Zu-Boden-Bringen des Angreifers 

muss nicht zwingend über eine Wurf- oder 

Hebeltechnik erfolgen, wobei dem Angreif-

fer unmittelbar in die Bodenlage gefolgt 

und dabei die Kontrolle über sie beibehal-

ten wird. 

Eine sinnvolle Zusammenführung mit dem Prü-

fungsfächern 2 (Bodenlage des Gegen-übers) 

und 6.2 (Verbindung der Überwältigungs-tech-

niken nach hinten und vorne) ist möglich. Da-

bei werden in einem Zeitraum von mindestens 

60 Sekunden die Überwältigungstechniken 

nach vorn und hinten wiederholt an mindes-

tens zwei Angreifern ausgeführt. Innerhalb 

dieser Zeit verhindert jeder Angreifer einmalig 

durch eine Gegenbewegung, Sperren, Losrei-

ßen oder durch sonstige Störhandlungen (z.B. 

Atemitechniken) die an-gesetzte Überwälti-

gungstechnik, sodass die Überwältigung zum 

Boden auf andere Weise fortgeführt werden 

muss. Nach jeder erfolgten Überwältigung 

muss eine Sicherungstechnik zur Fixierung und 

Fesselung in Bauchlage erreicht werden. 
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Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, einen 

Gegner aus einer frontalen Position ef-

fektiv in die Bodenlage zu bringen. 

• Anwendung von Überwältigungstechni-

ken nach vorn und hinten. 

• Situationsgerechte Kombinationsfähig-

keit der verschiedenen Überwältigungs-

techniken. 

Bewertung:  

Bewertet werden die korrekte technische Aus-

führung der Überwältigungstechniken sowie 

deren situationsgerechter Einsatz und ihre ef-

fektive Umsetzung. Hierbei wird vorausge-

setzt, dass zum Abschluss der Überwältigung 

eine sinnvolle Kontrolle des Angreifers bzw. Si-

tuation besteht, wie z.B. durch eine Kontroll-

position am Boden. 

 

6.2 Verbindung der Überwältigungs-

techniken nach hinten und vorne 

Der Prüfling zeigt eine Situation, in der jeweils 

eine Überwältigungstechnik des Angreifers 

nach vorne oder nach hinten erfolgen soll. Dies 

verhindert der Angreifer durch eine entspre-

chende Gegenreaktion wie Gegenbewegung, 

Sperren, Losreißen und durch sonstige Stör-

handlungen, sodass die angesetzte Überwälti-

gungstechnik zum Boden fortgeführt wird. Im 

Ergebnis muss das Ziel, den Angreifer zu Bo-

den zu bringen, erfüllt werden.  

Das Prinzip der Weiterführung beruht darauf, 

bei einer Ausführung von Handlungen und 

Techniken auf Reaktionen des Angreifer sso zu 

reagieren, dass nach Möglichkeit die gegenwir-

kende Kraft bzw. Aktion des Angreifers für wei-

tere eigene Handlungen und Techniken ausge-

nutzt werden kann. 

Eine sinnvolle Zusammenführung mit dem Prü-

fungsfächern 2 (Bodenlage des Gegen-übers) 

und 6.1 (Überwältigung aus frontaler Position 

nach hinten und vorne) ist wie beschriebe 

möglich. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, Überwäl-

tigungstechniken miteinander zu ver-

binden, um den Gegner in eine ungüns-

tige Position zu bringen. 

• Anwendung von Weiterführungen der 

angewandten Techniken, um auf die 

Aktionen des Gegners zu reagieren und 

die Kontrolle zu erhalten. 

• Schulung des situationsgerechten Han-

delns und Anpassens in dynamischen 

Kampfsituationen. 

• Verbesserung der Reaktionsfähigkeit 

und des Timings. 

Bewertung:  

Bewertet werden die flüssige und effektive 

Verbindung der Überwältigungstechniken und 

deren situationsgerechte Auswahl sowie deren 

Anwendung im Sinne einer weitergeführten 

Technik unter Ausnutzung der gegnerischen 

Bewegung und Energie. Hierbei wird erwartet, 

dass der Prüfling seine Handlungen und Tech-

niken an die erwartete Gegenreaktion des An-

greifers anpasst und dabei die stetige Kontrolle 

über den Angreifer aufrechterhalten kann 

(Weiterführung). Die Anwendung der Techni-

ken stehen im Kontext der komplexen Übungs-

situation unter konditioneller Belastung, was 

Beachtung findet. 

Besondere Hinweise: 

Der Prüfling hat seine Handlung bzw. Technik 

so anzusetzen, dass sie ohne Gegenreaktion 

auch erfolgreich durchgeführt würde. Der Wi-

derstand des Angreifers gegen eine zumindest 

angesetzte Technik bzw. zu erwartende Hand-

lung muss erkennbar sein, bevor die Weiter-

führungstechnik bzw. -handlung ausgeführt 

wird. 
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Ju-Jutsu-Techniken in Situationen 

Die Ju-Jutsu-Techniken in Situationen (7. Kon-

trolle über das Gegenüber) müssen vom Prüf-

ling weitgehend in kurzen Situationen bzw. 

Rollenspielen, wie z.B. bei Angriffen zur Not-

wehr und/oder Nothilfe nach eigener Wahl und 

unter vorheriger Erläuterung demonstriert 

werden. Hierbei benennt der Prüfling, welche 

Techniken und Handlungen im Sinne der Prü-

fungsfächer gezeigt werden. 

Die Techniken der jeweiligen Stufe können 

auch prinzipiengerecht in Situationen kombi-

niert zusammengefasst werden. Aus den ge-

zeigten Situationen muss ersichtlich sein, dass 

der Prüfling die nach dem Prüfungsprogramm 

geforderten Techniken und Handlungen be-

herrscht. 

 

 

7 Kontrolle über das Gegenüber 

Die Kontrolle über einen Angreifer bezieht sich 

auf die Fähigkeit sie physisch zu beherrschen, 

zu führen, zu fixieren oder festzuhalten, um 

eine legale Zwangsmaßnahme, wie z.B. die 

Fesselung und die Durchsuchung verhältnis-

mäßig und sicher durchzuführen und/oder eine 

Gefahr abzuwenden. Hierbei geht es darum, 

mit gezielten und fundierten Techniken einen 

Angreifer so zu beeinflussen, dass sie den An-

weisungen folgt und/oder Widerstand einstellt. 

Grundsätzlich lassen sich hierbei Situationen in 

der 1:1-Kontrolle (ein Prüfling kontrolliert eine 

Person) und der 2:1-Kontrolle (zwei Prüflinge 

kontrollieren eine Person) unterscheiden. 

 

7.1 Kontrollposition für Fesselung/ 

Durchsuchung im Stand 

Der Prüfling demonstriert die Fähigkeit, eine 

Person im Stand so zu kontrollieren, dass eine 

Fesselung oder Durchsuchung sicher durchge-

führt werden kann. Dies beinhaltet je mindes-

tens eine 1:1- als auch eine 2:1-

Kontrollposition im Stand. Hierbei wird die Per-

son in die Position gesprochen und anschlie-

ßend effektiv an der Bewegung gehindert. Der 

Prüfling/die Prüflinge haben eine stabile Posi-

tion und können die Kontrolle über die Person 

aufrechterhalten. Der Prüfling demonstriert 

nicht nur das Einnehmen der Kontrollposition, 

sondern auch das gesicherte Lösen der Posi-

tion nach Beendigung der Maßnahme, z.B. 

nach erfolgter Durchsuchung. Dabei ist sicher-

zustellen, dass die Person nach dem Lösen 

keine unmittelbare Gefahr darstellt. Dies kann 

u.a. durch die entsprechende Positionierung 

des Prüflings zur Person mit Blickkontakt ge-

währleistet werden. 

Zur Fixierung im freien Stand wie auch an ei-

ner Wand können Hebeltechniken bzw. deren 

Ansatz zum Einsatz kommen, wie z.B. Arm- 

und Handhebel. 

Das Prinzip der Hebeltechniken beruht darauf, 

Gelenke gegen ihre natürliche Bewegungsrich-

tung oder über ihre Bewegungsfähigkeit hin-

aus zu bewegen. Die Wirkung eines Hebels ist 

in erster Linie abhängig von der Hebellänge, 

der Hebelunterstützungsfläche, dem Freiheits-

grad des Gelenkes sowie der Schmerzempfind-

lichkeit des Angreifers. Hebeltechniken sind 

grundsätzlich mit geeigneten Bewegungsfor-

men zu unterstützen. Zeigt der Angreifer die 

Wirksamkeit der Technik an (z.B. durch Ab-

klopfen oder Ruf), ist die Technik in der Prü-

fung zu lockern, um eine Verletzung des An-

greifers zu vermeiden. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, eine Per-

son im Stand effektiv zu kontrollieren. 

• Anwendung von 1:1- und 2:1-Kontroll-

positionen. 

• Anwendung von Hebeltechniken zur Fi-

xierung bei Bedarf. 

• Schulung des situationsgerechten Han-

delns bei einer Personenkontrolle. 
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• Sicheres Einnehmen und Lösen der 

Kontrollposition. 

• Klare und deutliche verbale und nonver-

bale Verhaltensanweisungen mit dem 

Gegenüber  

• Eigensicherung des Prüflings. 

Bewertung:  

Bewertet werden die Effektivität der Positionen 

sowie deren stabile Einnahme bzw. das Lösen 

daraus durch den Prüfling unter den Gesichts-

punkten der Eigensicherung. Ferner wird das 

situationsgerechte Anwenden der Kontrollposi-

tionen und das entsprechende situationsge-

rechte Handeln in dem Szenario bewertet. Bei 

etwaigen Techniken hierzu, wie z.B. Hebel-

techniken, liegt der Focus auf der praktischen 

Anwendung der Techniken in der realistischen 

Situation. 

Besondere Hinweise: 

Die Positionen zur Kontrolle können je nach 

den Vorgaben der jeweiligen Behörde variie-

ren. 

 

 

8 Einsatz und Schutz der Ausrüstung 

Der taktisch kluge Einsatz und der Schutz der 

Ausrüstung vor Wegnahme ist von zentraler 

Bedeutung in dynamischen Einsatzlagen. Hier-

bei gilt es, die Schutzausrüstung und Einsatz-

mittel effektiv, situationsgerecht und sicher 

einzusetzen. Es beinhaltet das taktische Tra-

gen, das schnelle und sichere Ziehen von Ein-

satzmitteln sowie deren Sicherung bei körper-

licher Auseinandersetzung. Die getragene Aus-

rüstung beeinflusst die Bewegungsfreiheit und 

damit die Ausführung von Handlungen und 

Techniken. Ein souveräner und sicherer Um-

gang mit der Ausrüstung strahlt Professionali-

tät und Kompetenz aus. Dies kann zur Dees-

kalation beitragen und die Akzeptanz der Maß-

nahmen fördern.  

Ziele: 

• Demonstration der sicheren und souve-

ränen Anwendung von Einsatzmitteln 

unter Beachtung der taktischen Erfor-

dernisse (Distanz und Zusammenwir-

ken im Team). 

• Schulung der situationsgerechten und 

rechtskonformen Verwendung der Aus-

rüstung. 

• Effizienter und verhältnismäßiger Ein-

satz der Mittel. 

• Sicheres Tragen der Ausrüstung und 

deren Schutz vor Wegnahme. 

Bewertung:  

Bewertet wird die Trageweise und Erreichbar-

keit der Ausrüstung/Einsatzmittel im Hinblick 

auf die sichere und schnelle Verwendung (Füh-

ren). Darüber hinaus muss der Schutz vor 

Wegnahme und der rechtskonforme, situati-

onsgerechte Einsatz gewährleistet sein. Dies 

geschieht durch professionelle Handlungen 

und Techniken in Verbindung mit der Ausstat-

tung. Hierbei wird auch die Integration der 

Ausrüstung, d.h. minimale Beeinträchtigung 

der Bewegungsfreiheit, effektives Bewegen 

und agieren im Einsatzfall, bewertet. 

Besondere Hinweise: 

Die Ausstattung und deren Verwendung kön-

nen je nach den Vorgaben der jeweiligen Be-

hörde variieren. 

 

Zu dieser Graduierung wird dieses Prüfungs-

fach nicht geprüft. 

 

 

9 Messerabwehr 

Dieses Prüfungsfach umfasst alle Techniken 

und taktischen Verhaltensweisen, die darauf 

abzielen, einen Angriff mit einem Messer oder 
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einem scharfkantigen bzw. spitzen Gegen-

stand abzuwehren. D.h. die eigene Verletzung 

zu verhindern oder zu minimieren, den Angrei-

fer zu kontrollieren und die Gefahr zu neutrali-

sieren. Dies kann auch je nach behördlicher 

Ausstattung und rechtlichen Gegebenheiten 

unter Zuhilfenahme der Ausrüstung erfolgen. 

Dies setzt ein tiefes Verständnis für die tödli-

che Gefahr voraus, um im Ernstfall überleben 

und handeln zu können. 

Messerabwehr unter realitätsnahen Bedingun-

gen hilft diesen Stress zu kanalisieren, einen 

"Tunnelblick" zu vermeiden und die gelernten 

Abläufe auch unter höchstem Druck abrufen zu 

können. Es stärkt damit die mentale Wider-

standsfähigkeit. Frühzeitiges Erkennen der Be-

drohung unter Beachtung des notwendigen 

Distanzmanagements können Leben retten. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, Handlun-

gen, Techniken und Ausrüstungsgegen-

stände effektiv zur Kontrolle der Distanz 

einzusetzen. 

• Trennung von Messer und Angreifer un-

ter Verwendung geeigneten Verhaltens 

und Kommunikation bis hin zur Entwaff-

nung. 

• Schulung des situationsgerechten Han-

delns bei der Messerabwehr, u.a. Kon-

trolle des waffenführenden Arms. 

• Verbesserung der Wahrnehmung, Re-

aktionsfähigkeit und des Timings. 

• Förderung der praktischen Anwendbar-

keit von Handlungen und Techniken in 

realistischen Szenarien. 

• Eigensicherung des Prüflings. 

Besondere Hinweise: 

Die Techniken und Handlungen bei Messeran-

griffen werden unter hohem Realitätsbezug 

geprüft. Dies beinhaltet das Tragen von not-

wendiger Schutzausrüstung, das Einbeziehen 

von Hindernissen und eine entsprechende Si-

mulation von Stressfaktoren. Dies erfordert 

höchste Konzentration und Disziplin. 

 

Zu dieser Graduierung wird dieses Prüfungs-

fach nicht geprüft. 

 

 

10 Spezielle Anwendungsformen 

Dieses Fach hebt die Ausbildung über die 

Grundtechniken und Handlungsmuster hinaus 

und bereitet auf die Komplexität und Unvor-

hersehbarkeit realer Einsatzlagen vor. Das ge-

lernte Wissen und Können sind nicht isoliert zu 

demonstrieren, sondern in dynamischen, un-

übersichtlichen und stressigen Situationen an-

zuwenden. Entsprechend steht die integrierte 

und situationsgerechte Anwendung aller bis-

her erlernten Techniken, taktischen Prinzipien 

und Kommunikationsstrategien unter beson-

deren oder erschwerten Bedingungen. Dieses 

Prüfungsfach simuliert realitätsnahe Einsatzla-

gen. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, Techni-

ken miteinander zu verbinden, um den 

Gegner in eine ungünstige Position zu 

bringen. 

• Anwendung von Weiterführungen der 

angewandten Techniken, um auf die 

Aktionen des Gegners zu reagieren 

und die Kontrolle zu erhalten. 

• Schulung des situationsgerechten Han-

delns und Anpassens in dynamischen 

Kampfsituationen. 

• Verbesserung der Reaktionsfähigkeit 

und des Timings. 
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Bewertung:  

Bewertet werden die flüssige und effektive 

Verbindung der Techniken und deren situati-

onsgerechte Auswahl sowie deren Anwendung 

im Sinne einer weitergeführten Technik unter 

Ausnutzung der gegnerischen Bewegung und 

Energie. Hierbei wird erwartet, dass der Prüf-

ling seine Handlungen und Techniken an die 

erwartete Gegenreaktion des Angreifers an-

passt und dabei die stetige Kontrolle über den 

Angreifer aufrechterhalten kann (Weiterfüh-

rung). Die Anwendung der Techniken und 

Handlungenstehen im Kontext der komplexen 

Übungssituation, was Beachtung findet. 

Besondere Hinweise: 

Der Prüfling hat seine Handlung bzw. Technik 

so anzusetzen, dass sie ohne Gegenreaktion 

auch erfolgreich durchgeführt würde. Der Mo-

ment in der auf die Handlung des Prüflings re-

agiert wird, wird von den Prüfern festgelegt. 

 

Zu dieser Graduierung wird dieses Prüfungs-

fach nicht geprüft. 

 

 

11 Taktische Handlungen 

 

Taktische Handlungen umfassen die systema-

tische, zielgerichtete und situationsangepasste 

Anwendung von Techniken, Bewegungen und 

Verhaltensweisen, um eine Aufgabe sicher, ef-

fektiv und rechtskonform zu lösen. Es geht 

nicht um die isolierte Ausführung einer Tech-

nik, sondern um die intelligente Verknüpfung 

von Wahrnehmung, Entscheidung und Hand-

lung unter Berücksichtigung der Gefahren und 

Gegebenheiten, wie z.B. Raum, Umfeld und 

Zeit. Taktische Handlungen in simulierten 

Stresssituationen abzurufen, bereitet darauf 

vor, auch unter hohem Druck rationale und ef-

fektive Entscheidungen zu treffen und diese 

umzusetzen. Es fördert darüber hinaus die Fä-

higkeit zur schnellen Lagebeurteilung unter 

Beachtung der rechtlichen Gegebenheiten so-

wie die Kommunikation und Deeskalation. 

Taktische Handlungen schulen die Fähigkeit 

zur Koordination mit Kollegen, zur Aufgaben-

verteilung und zum gegenseitigen Sichern. Das 

gemeinsame Verständnis für taktische Prinzi-

pien ist entscheidend für eine reibungslose Zu-

sammenarbeit unter Stress. 

Taktische Positionierung und Bewegungsfor-

men können bereits nonverbal deeskalierend 

wirken oder im Gegenteil, eine klare Botschaft 

der Entschlossenheit senden. Die richtige Tak-

tik schafft oft den Raum und die Zeit für ver-

bale Kommunikation und Verhandlungen, be-

vor physische Gewalt angewendet werden 

muss. 

Eine gut durchdachte Taktik ermöglicht es, das 

mildeste, aber dennoch effektive Mittel einzu-

setzen und somit die Eingriffsintensität zu kon-

trollieren. Durch eine kluge taktische Herange-

hensweise können polizeiliche Maßnahmen 

(z.B. eine Festnahme, eine Kontrolle, eine 

Durchsuchung) erfolgreich und ohne unnötige 

Komplikationen durchgeführt werden. 

 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, sich prin-

zipiengerecht zu bewegen und taktisch 

sinnvoll zu handeln. 

• Anwendung von Ju-Jutsu-Prinzipien in 

der Bewegung und in der direkten Aus-

einandersetzung. 

• Verbesserung der Reaktionsfähigkeit 

und des situationsgerechten Handelns. 

• Förderung eines ganzheitlichen Ver-

ständnisses von Selbstverteidigung. 

• Sinnvolles Zusammenwirken im Team, 

insbesondere der gegenseitigen Absi-

cherung. 
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Bewertung:  

Während der gesamten Prüfung wird diese 

Aufgabe bewertet. Bewertet werden die Hand-

lungen des Prüflings im Hinblick auf seine öko-

nomische und effektive Bewegung in allen Prü-

fungssituationen, wie z.B. Auspendeln, Glei-

ten, Körperabdrehen und Schrittdrehungen. 

Dies gilt es situationsgerecht geschickt einzu-

setzen, um die eigene Position zu verbessern, 

Angriffen auszuweichen und Gegenangriffe 

unter Gewährleistung der Eigensicherung vor-

zubereiten. Auch die Handlungen in Verbin-

dung mit den Prüfungspartnern finden im 

Sinne eines Zusammenwirkens und der Kon-

trolle über die Situation Beachtung. Der Prüf-

ling zeigt ein situationsgerechtes Verhalten 

und erkennt Bedrohungen, woraufhin er ange-

messen und prinzipiengerecht agiert. Entspre-

chend werden Techniken effektiv angewendet 

und kombiniert. Dabei wird auf ein angemes-

senes Maß an Selbstkontrolle geachtet, die ein 

professionelles Agieren und Auftreten begrün-

den. 

 

 

12 Verbale und nonverbale Kommu-

nikation 

 

Die Fähigkeit zur effektiven Kommunikation ist 

von existenzieller Bedeutung und hat weitrei-

chende Auswirkungen auf den Erfolg von Eins-

ätzen. 

Es gilt in dynamischen Einsatzlagen bewusst 

und zielgerichtet sowohl sprachliche (verbal) 

als auch nicht-sprachliche (nonverbal) Signale 

zu nutzen, um deeskalierend zu wirken, An-

weisungen klar und verständlich mitzuteilen 

sowie Widerstandhandlungen zu antizipieren 

oder zu beenden. Damit einhergehend gilt es 

Vertrauen aufzubauen bzw. Autorität auszu-

strahlen. Hierzu gehören die Tonlage, Sprech-

geschwindigkeit, Körperhaltung, Mimik, Gestik 

und der bewusste Einsatz von Blickkontakt. 

Im Team werden Informationen und Anwei-

sungen ausgetauscht, um sich gegenseitig zu 

koordinieren und Situationseinschätzungen 

abzugleichen. Dies beinhaltet knappe, präzise 

Aussagen, Handzeichen, Blickkontakt und die 

Einschätzung des Gemütszustandes des Part-

ners. 

Die Kommunikation ist stets an die spezifi-

schen Umstände (Gefahrenlage, Emotionen 

der Beteiligten, räumliche Gegebenheiten, kul-

tureller Hintergrund des Gegenübers) anzu-

passen. Sie trägt zur Verhältnismäßigkeit bei, 

da oft versucht wird, durch Kommunikation 

eine Eskalation zu vermeiden, bevor körperli-

cher Zwang angewendet wird. Professionelle 

und respektvolle Kommunikation, selbst in 

schwierigen Situationen, trägt maßgeblich zum 

positiven Bild der Behörde in der Öffentlichkeit 

bei. Bürger, die sich verstanden und respek-

tiert fühlen, kooperieren eher. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, in ver-

schiedenen Situationen effektiv zu 

kommunizieren. 

• Anwendung von verbalen und nonver-

balen Techniken zur Deeskalation, 

Konfliktlösung und Durchsetzung von 

Anweisungen. 

• Verbesserung der Eigensicherung und 

des situationsgerechten Handelns. 

• Förderung eines professionellen Auf-

tretens und einer klaren, verständli-

chen Kommunikation, insbesondere in 

Stresssituationen. 

• Transparenz der Maßnahme gegenüber 
Außenstehenden wie auch den Beteilig-
ten. 

Bewertung:  

Während der gesamten Prüfung wird diese 

Aufgabe bewertet. Bewertet wird das Verhal-

ten des Prüflings im Hinblick darauf, dass er 
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die Bedeutung von Kommunikation in Selbst-

verteidigungs- und Konfliktsituationen ver-

standen hat und diese effektiv einsetzen kann. 
Es wird besonderer Wert auf eine klare, deut-

liche, deeskalierende und durchsetzungsfähige 

Kommunikation gelegt. Der Prüfling soll zei-

gen, dass er auch in stressigen Situationen ru-

hig und besonnen kommunizieren kann, so-

wohl mit den Beteiligten als auch im Team. 

 

 

13 Angriffs- und Partnerverhalten 

 

Im Sinne realitätsnaher Simulation einer Be-

drohung, eines Übergriffs oder der entspre-

chenden Aufgabendarstellung geht es u.a. da-

rum, einen glaubwürdigen, dynamischen und 

unvorhersehbaren Angriff auszuführen, der 

den Prüfling entsprechend der Aufgabenstel-

lung fordert und die Wirksamkeit der Abwehr-

techniken und Handlungen unter realen Bedin-

gungen testet. 

In der Prüfung bedeutet dies, dass die Han-

delnden ihre Aktionen so steuern, dass alle ge-

fahrlos im Sinne gegenseitiger Verantwortung 

agieren können. 

Vertrauen in den Partner ist die Basis jeder 

Teamarbeit. Wer im Training lernt, auf seinen 

Partner zu vertrauen und selbst vertrauens-

würdig zu agieren, bildet die Grundlage für ef-

fektive Einsätze im Team. 

Ziele: 

• Förderung eines respektvollen und 

partnerschaftlichen Miteinanders im 

Ju-Jutsu. 

• Entwicklung eines realistischen und si-

tuationsgerechten Verhaltens in der 

Selbstverteidigung. 

• Sicherstellung einer sicheren und ef-

fektiven Prüfungsumgebung. 

• Verständnis der Prinzipien und Wider-

spiegelung im Verhalten. 

Bewertung:  

Während der gesamten Prüfung wird diese 

Aufgabe bewertet. Bewertet wird das Verhal-

ten des Prüflings im Hinblick auf eine kon-

zentrierte und engagierte Haltung. Techniken 

werden mit angemessener Intensität und 

Kontrolle ausgeführt und an den Fähigkeiten 

und die Konstitution des Partners angepasst. 

Eigensicherung wird demonstriert, indem der 

Prüfling unnötige Risiken vermeidet. Hierbei 

wird respektvoller Umgang sowohl dem Part-

ner als auch dem Prüfer gegenüber erwartet. 

Beim Verhalten als Partner ist auf aktive, rea-

listische und kontrollierte Aktionen zu achten. 

Dies erfolgt durch angemessene und realisti-

sche Reaktionen auf korrekt angewendete 

Techniken sowie durch eine glaubwürdige 

Darstellung und Simulation von Situationen 

und Angriffen. Ziel ist es, dem Prüfling eine 

effektive und praxisnahe Lösung der gestell-

ten Aufgaben zu ermöglichen. 

 

 

14 Verhältnismäßigkeit und Rechts-

konformität 

 

Neben den technischen Fertigkeiten ist insbe-

sondere ein tiefes Verständnis für die rechtli-

chen und ethischen Rahmenbedingungen von 

immenser Bedeutung für das entschiedene 

Einschreiten in entsprechenden Situationen. 

Die Verhältnismäßigkeit und die Rechtskonfor-

mität sind die Kernprinzipien des behördlichen 

Handelns. Jede Maßnahme, einschließlich der 

Anwendung von körperlicher Gewalt und 

Zwang muss stets im Einklang mit den gelten-

den Gesetzen und Vorschriften stehen.  
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Ein tiefes Verständnis für Verhältnismäßigkeit 

und Rechtskonformität ermöglicht es dem Be-

amten, Situationen besonnener zu bewerten 

und gegebenenfalls deeskalierend zu wirken. 

Es geht darum, durch überlegtes Handeln Es-

kalationen zu vermeiden und Konflikte effektiv 

zu lösen, ohne unnötige Härte anzuwenden. 

D.h. u.a. Techniken mit der nötigen, aber nicht 

übermäßigen Intensität anzuwenden, um Situ-

ationen rechtssicher zu kontrollieren, statt 

Gegner zu besiegen. 

Dies beinhaltet sowohl die Auswahl der Tech-

niken als auch die Art und Weise, wie sie an-

gewendet werden. Ebenso bedeutet dies die 

professionelle Kommunikation mit dem Gegen-

über und im Team. 

Ziele: 

• Demonstration der Fähigkeit, Techni-
ken unter Beachtung der Verhältnismä-
ßigkeit und Rechtskonformität anzu-
wenden. 

• Schulung des situationsgerechten Han-
delns in Selbstverteidigungs- und Kon-
trollsituationen. 

• Verbesserung der Eigensicherung und 
des professionellen Verhaltens. 

• Förderung eines verantwortungsbe-
wussten Umgangs mit den erlernten 
Techniken und Handlungen. 

Bewertung:  

Während der gesamten Prüfung wird diese 

Aufgabe bewertet. Bewertet wird das Verhal-

ten des Prüflings im Hinblick auf sein Verständ-

nis der rechtlichen und ethischen Aspekte der 

Selbstverteidigung sowie der Anwendung von 

Zwang – und darauf, inwiefern er diese in sei-

nem Handeln berücksichtigt. Damit einher 

geht ein besonnenes Verhalten des Prüflings in 

den stressigen Situationen bei entsprechender 

Kommunikation.  
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